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Stadtkammerei - Verwaltung der Vergniigungssteuer

Informationen aufgrund der Europaischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Verantwortlicher fiir die
Verarbeitung der
erhobenen
personenbezogen Daten:

Stadt Heilbronn, Stadtkdmmerei
Marktplatz 7

74072 Heilbronn

Tel. 07131 56-2737

E-Mail: steuern@heilbronn.de

Behordlicher

Datenschutzbeauftragter:

Den Datenschutzbeauftragten der Stadt Heilbronn erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@heilbronn.de.

Zweck(e) der
Datenverarbeitung,
Rechtsgrundlage:

Die personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage der Satzung liber
die Erhebung einer Vergniigungssteuer in Heilbronn in Verbindung mit dem
Kommunalabgabengesetz Baden-Wirttemberg (KAG) und dem
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) flir Zwecke der
Vergnligungssteuerveranlagung verarbeitet. Hierzu werden diese erhoben
bzw. wurden sie zur Weiterverarbeitung Gibermittelt.

Zur Bereitstellung der
Daten sind Sie aufgrund
folgender Bestimmung
gesetzlich verpflichtet:

Nach der Satzung tiber die Erhebung einer Vergniigungssteuer in Heilbronn
(VergnStS) in Verbindung mit den gesetzlichen Regelungen der
Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) und dem
Kommunalabgabengesetz Baden-Wirttemberg (KAG) ist jede Aufstellung
und jede Aufderbetriebnahme eines Gerates gem.§2Abs. laund 1c
VergnStS, einer Kabine gem. § 2 Abs. 1 b VergnStS sowie das Veranstalten
von Sexdarbietungen und die Unterhaltung der Gaste durch Tanz- und
Tischdamen nach § 2 Abs. 1 d VergnStS sowie die Einstellung dieser
Darbietungen und Unterhaltungen innerhalb einer Woche der Stadt
Heilbronn schriftlich anzuzeigen. Anzeigepflichtig ist der Aufsteller der
Gerate und Kabinen, der Unternehmer der Veranstaltung bzw.
Lokalbetreiber. Daneben ist der Eigentlimer der Aufstellungsraume bzw. der
Eigentiimer, der flir den steuerpflichtigen Vorgang benutzten Raume
anzeigepflichtig, bei Verpachtung jedoch der Pachter. Bei Spielgeraten mit
Gewinnmoglichkeit ist vom Aufsteller eine schriftliche Steuererklarung bis
zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats abzugeben.
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Folgen der Verweigerung:

Wer seiner Anzeige-, Aufzeichnungs- und Erklarungspflicht nach §§ 7 und 8
VergnStS nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 10.000,00 EUR geahndet
werden.

Erhebung der Daten bei
Dritten und Empfanger
oder Kategorie von
Empféangern der Daten
(Stellen, denen die Daten
offengelegt werden):

Die Ordnungsbehorde libermittelt der Steuerbehorde zur Sicherung des
gleichmaRigen Vollzugs der Vergniigungssteuerveranlagung die
erforderlichen Daten auf Grundlage der Gewerbeerlaubnis. Die
personenbezogenen Daten werden zur Vergniligungssteuerveranlagung und
Zahlungsabwicklung im Auftrag der Stadt Heilbronn von der Komm.ONE
(Anstalt des offentlichen Rechts) verarbeitet. Zahlungsdaten (Abbucher
aufgrund von SEPA-Mandaten) werden an Banken Gbermittelt.

Geplante
Speicherungsdauer:

Personenbezogene Daten miissen wir solange speichern, wie sie fiir das
Besteuerungsverfahren erforderlich sind. Maf3stab hierfiir sind
grundsatzlich die steuerlichen Verjahrungsfristen (§§ 169 bis 171
Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 Abgabenordnung).

Wir diirfen Sie betreffende personenbezogene Daten auch speichern, um
diese fur kiinftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 88a
Abgabenordnung).

Betroffenenrechte:

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) insbesondere folgende Rechte:

a) Auskunftsrecht tiber die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren
Verarbeitung (Artikel 15 DSGVO).

b) Rechtauf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder
unvollstandig sein sollten (Artikel 16 DSGVO).

¢) RechtaufLdschungder zuihrer Person gespeicherten Daten, sofern
eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DSGVO zutrifft.

Das Recht zur Léschung personenbezogener Daten besteht erganzend
zu den in Artikel 17 Absatz 3 DSGVO genannten Ausnahmen nicht, wenn
eine Loschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder
nur mit unverhaltnismaRig hohem Aufwand moglich ist. In diesen Fallen
tritt an die Stelle einer Loschung die Einschrankung der Verarbeitung
gemald Artikel 18 DSGVO.

d) RechtaufEinschrankung der Datenverarbeitung gemalfd Artikel 18
DSGVO.

e) RechtaufWiderspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungen gemaf
Artikel 21 DSGVO.

f) Jede betroffene Person hat nach Artikel 77 Abs. 1 DSGVO das Recht auf
Beschwerde bei der Aufsichtsbehdrde (Der Landesbeauftragte fiir den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Wiirttemberg,
Konigstralde 10a, 70173 Stuttgart, Tel. 0711 6155410, E-Mail:
poststelle@|fdi.bwl.de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.




	Stadtkämmerei – Verwaltung der Vergnügungssteuer

